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Bekanntmachung 

  

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes  
Nr. 26 „In den Stücken – Nördlich Brümmerkamp“ mit örtlichen Bauvorschrif-

ten der Gemeinde Nottensdorf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
Auf Grund des § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) hat der Rat der Gemeinde Not-
tensdorf in seiner Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 26 „In 
den Stücken – Nördlich Brümmerkamp“ aufzustellen. Der Rat der Gemeinde Nottens-
dorf hat in seiner Sitzung am 02.11.2022 beschlossen, den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 26 „In den Stücken – Nördlich Brümmerkamp“ und die zugehörige Entwurfs-
begründung öffentlich auszulegen. 
 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflä-
chen in das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 26 „In den Stücken – Nördlich Brümmerkamp“ 
mit örtlichen Bauvorschriften liegt mit Entwurfsbegründung gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Zeit 
 
 

vom 01. Dezember 2022 bis zum 04. Januar 2023 (einschließlich) 
 
 

bei der Samtgemeinde Horneburg, Fachbereich 3 „Bauen und Umwelt“, Lange Straße 
47, 21640 Horneburg, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Aufgrund des Grundsatzes der Kontaktvermeidung zur Begrenzung einer weite-
ren Ausbreitung des Coronavirus bitte ich darum soweit möglich, die Einsicht-
nahme der Dokumente über die Internetseite www.horneburg.de vorzunehmen. 
 
Die Entwurfsunterlagen können ab dem 01.12.2022 auf der Internetseite der Samtge-
meinde Horneburg  www.horneburg.de  unter  der Rubrik Rathaus und Service/Aktu-
elles und Bekanntmachungen heruntergeladen werden. 
 

http://www.horneburg.de/
http://www.horneburg.de/


 

 

 
 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 ist in dem nachstehen-
den Kartenausschnitt kenntlich gemacht.  
 

 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke 

• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung  

• Schutz des Landschaftsbildes durch Randeingrünung zur freien Landschaft 

• Erhalt des dörflichen Erscheinungsbildes 
 

Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 26 „In den Stücken – Nördlich 
Brümmerkamp“ mit örtlichen Bauvorschriften können während der Auslegungsfrist 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Nottensdorf bzw. Samt-
gemeinde Horneburg abgegeben werden. oder per E-Mail an das Büro „cappel + 
kranzhoff“ an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: mail@ck-stadtplanung.de. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen (bis 
04.01.2023) bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können.  
 

 
 
 
Aufzuhängen: 23.11.2022 
Abzunehmen: 05.01.2023 
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